
 

Alle Preise verstehen sich netto, zzgl. gesetzliche MwSt.     Stand: März 2017 

 

Preisliste / Marktentgelte 
für den 

LUDWIGSBURGER BAROCK-WEIHNACHTSMARKT 

23. November – 22. Dezember 2017 (30 Tage) 
  

 

 

 

 1. Stände für allgemeine Verkaufsartikel: 

Preis pro angefangenem qm/Tag 3,20 €  

 

 2. Stände für Kunsthandwerk(selbstgefertigte Waren): 

Preis pro angefangenem qm/Tag 2 €  

 

 3.  Stände zum Verkauf von Süßwaren (Gebr. Mandeln, heiße Maroni, Nüsse usw.), Backwaren: 

  Preis pro angefangenem qm/Tag 4,50 €  

Bei zusätzlichem Ausschank von alkoholischen Getränken  wird ein Aufschlag von 10 % berechnet. 
 

 

4.  Imbissstände und Stände mit überwiegendem Verkauf alkoholischer und nichtalkohol. Getränke: 

  Imbissstände – ohne Ausschank von alkoholischen Getränken pro angefangenem qm/ Tag 5 € 

Imbissstände – mit Ausschank von alkoholischen Getränken  pro angefangenem qm/Tag 6 € 

Reiner Ausschank von alkoholischen Getränken    pro angefangenem qm/Tag 8 € 
  

 Hauptplatzzuschlag (Marktplatz): 10 %  

 

Zzgl. Zur  Standfläche  der Hütte werden auch die Bewirtungsfläche (z.B. Fläche für Stehtische), Betriebsein-

richtungen und Kühlwagen usw. gerechnet, die sich außerhalb des Verkaufsstandes befinden. 

 Kühlwagen: pro angefangenem qm/Tag  5 € 

 Freiflächen für Stehtische : pro angefangenem qm/Tag  2,50 € 

Werden Sitzflächen innerhalb der Hütte angeboten wird die Fläche berechnet pro angefangenem qm/Tag  mit 

2 € berechnet.  
 

 

 Die Marktentgelte werden durch Rechnung erhoben und müssen im Zahlungsziel auf dem Konto des Eigenbe-

triebes TOURISMUS & EVENTS LUDWIGSBURG gutgeschrieben sein.  
 

5.  Stromkosten: 

5.1  Anschlusskostenpauschale je Anschluss: 

  Drehstromanschluss: 325 € (zzgl. Verbrauch nach Zählerstand. Pro KW werden 0,25 € berechnet.) 

  Wechselstromanschluss: bis 0,5 KW   50 € (zzgl. Verbrauch  75 €)   = 125 € 

   bis 1,0 KW 100 € (zzgl. Verbrauch  75 €)   = 175 € 

  bis 1,5 KW 150 € (zzgl. Verbrauch  100 €)  = 250 € 

  bis 2,0 KW 200 € (zzgl. Verbrauch  100 €)  = 300 € 

  (Über 2,0 kw/h ist ein eigener beglaubigter Zähler mitzubringen) 

  bis 2,5 KW 275 € (zzgl. Verbrauch nach Zählerstand, pro KW 0,25 €) 

  bis 3,0 KW 300 € (zzgl. Verbrauch nach Zählerstand, pro KW 0,25 €) 

5.2 Ermittlung des Stromverbrauchs: 

Bei Stromanschlüssen ab einem Anschlusswert über 2,0 KW/h muss ein eigener beglaubigter und geprüfter Zäh-

ler mitgebracht werden, der durch ein von der Stadtverwaltung beauftragtes Elektrounternehmen installiert wird.  

  Bei Marktbeschickern bei denen kein Stromzähler installiert wird, wird der Verbrauch pauschaliert abgerechnet. 
 

6.  Wasseranschlüsse: 

Wasserentnahme: Anschlussgebühr pro Entnahmestelle (Auf- und Abbau, Beprobung,  incl. Verbrauch)  

Pauschal 200 €. 
 

7. Verkaufsständer:  

Pro Stück und Tag 5 € 

 


